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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 1616

Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14. Dezember 2010

Früherkennung und Frühförderung als Komplexleistung

Mit dem Begriff der Frühförderung wird ein System früher Hilfen für behinderte und
von Behinderung bedrohte Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt verstanden. Sie
schließt die Bereiche Früherkennung (Diagnostik), Behandlung (Therapie) und (heil)
pädagogische Förderung sowie die Beratung der Eltern ein. Nach § 30 SGB IX soll
Frühförderung als Komplexleistung umgesetzt werden. Ziel von Komplexleistungen
Frühförderung ist, die Leistungserbringung für Kinder und Eltern von den Rehabili-
tationsträgern übergreifend zu koordinieren und integriert aus einer Hand zu erbrin-
gen. In der Bremischen Landesrahmenempfehlung zur Früherkennung und Frühför-
derung (BremFrühE) werden die medizinisch-therapeutischen und heilpädagogischen
Bestandteile der Früherkennung und Frühförderung sowie der Zugang zu diesen
Leistungen auf Landesebene konkretisiert, um eine einheitliche Qualität und ein ein-
heitliches Verfahren der Leistungserbringung zu gewährleisten.

Wir fragen den Senat:

1. Wie bewertet der Senat den aktuellen Stand der Umsetzung der Verordnung
zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder?

2. Wie wird sichergestellt, dass die einzelnen Leistungen tatsächlich im Sinne ei-
ner Komplexleistung angeboten und nicht parallel nebeneinander und somit
nur additiv nach heilpädagogischen und medizinischen Leistungen von den je-
weiligen Rehabilitationsträgern erbracht werden? Wie wird die Komplexleistung
erbracht, wenn Kinder sowohl medizinische als auch heilpädagogische Unter-
stützung brauchen?

3. Welche Träger erbringen im Land Bremen welche Leistungen (differenziert nach
Bremen und Bremerhaven)?

4. Ist sichergestellt, dass in den ganzen Stadtgebieten eine Versorgungsstruktur
vorgehalten wird? Gibt es in Bremen oder Bremerhaven Stadtteile, wo die Kom-
plexleistungen bisher nicht erbracht werden können? Was gedenkt der Senat zu
tun, damit eine flächendeckende Versorgung in Bremen und Bremerhaven zu-
künftig angeboten wird?

5. Inwieweit ist eine solche Zusammenarbeit und gemeinsame Erbringung heil-
pädagogischer und medizinischer Leistungen auch in den Kindergärten in Bre-
men und Bremerhaven sichergestellt? Wird eine entsprechende Vorschrift bei
der Neuregelung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen be-
rücksichtigt?

Mustafa Öztürk, Horst Frehe,
Dr. Matthias Güldner und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Antwort des Senats vom 18. Januar 2011

1. Wie bewertet der Senat den aktuellen Stand der Umsetzung der Verordnung
zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder?

Die wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der Komplexleistung Früh-
förderung gemäß SGB IX ist die Bremische Landesrahmenempfehlung Frühför-
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derung – BremFrühE – inklusive komplexen Anlagen sowie der Leistungsentgelt-
vertrag zwischen den Leistungserbringern (interdisziplinäre Frühförderstellen)
und den Rehabilitationsträgern. Beide liegen unterzeichnungsreif vor. Die Se-
natorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales strebt einen zeit-
nahen Abschluss der Bremischen Landesrahmenempfehlung Frühförderung –
BremFrühE – und ihrer Anlagen sowie der notwendigen Verträge an. Die lan-
gen Verhandlungen haben gezeigt, dass die Realisierung der Komplexleistung
Frühförderung eine schwierige Aufgabe darstellt und umfangreiche Verhand-
lungen zwischen den drei involvierten Systemen (Sozialressort – Krankenkas-
sen – Träger) beinhaltet und noch weiter beinhalten wird.

Unterschiedlich sozialrechtlich definierte Systeme bei gleichzeitiger Vielschich-
tigkeit und Dynamik im interdisziplinären System der Frühförderung waren zu
berücksichtigen. Das neue System erfordert hier von allen Beteiligten Entwick-
lungs- bzw. Veränderungsprozesse. Der Aufbau eines Netzes interdisziplinärer
Frühförderstellen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis zum
Eintritt in die Schule soll voraussichtlich ab Herbst 2011 anlaufen.

2. Wie wird sichergestellt, dass die einzelnen Leistungen tatsächlich im Sinne ei-
ner Komplexleistung angeboten und nicht parallel nebeneinander und somit
nur additiv nach heilpädagogischen und medizinischen Leistungen von den je-
weiligen Rehabilitationsträgern erbracht werden? Wie wird die Komplexleistung
erbracht, wenn Kinder sowohl medizinische als auch heilpädagogische Unter-
stützung brauchen?

Die Frühförderungsverordnung – FrühV – gibt die Gestaltung der Leistungen
der Früherkennung und Frühförderung als Komplexleistung bundesrechtlich vor.
Die landesrechtliche Ausgestaltung dafür ist mit der Bremischen Landesrahmen-
empfehlung Frühförderung – BremFrühE – vollzogen worden. Die interdiszipli-
näre Früherkennung, Diagnostik und Behandlungsplanung sowie auch die För-
derung und Behandlung müssen ganzheitlich und integrativ erfolgen. Die Fach-
kräfte sind nach ihrem Ausbildungs- und Qualifikationsprofil so zusammenzu-
setzen, dass sowohl im pädagogischen als auch im medizinisch-therapeutischen
Leistungsbereich eine den jeweiligen Bedarfen entsprechende Hilfe sicherge-
stellt werden kann (interdisziplinäres Fachteam). Kooperationen mit nicht fest in
der Einrichtung beschäftigten medizinisch-therapeutischen und/oder (heil)päda-
gogischen sowie psychologischen Fachkräften sind durch Vertrag herzustellen
(erweitertes Fachteam).

Eine intensive Zusammenarbeit der beteiligten Fachkräfte ist zu gewährleisten.
Die künftigen interdisziplinären Frühförderstellen und die sozialpädiatrischen
Zentren müssen die nach dem individuellen Bedarf zur Förderung und Behand-
lung voraussichtlich erforderlichen Leistungen in Zusammenarbeit mit den Er-
ziehungsberechtigten in einem interdisziplinär entwickelten Förder- und Behand-
lungsplan schriftlich zusammenstellen und diesen den beteiligten Rehabilitations-
trägern nach Maßgabe des § 14 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zur Ent-
scheidung vorlegen. Der Förder- und Behandlungsplan wird entsprechend dem
Verlauf der Förderung und Behandlung angepasst, dabei sichern die Rehabilita-
tionsträger durchgehend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

3. Welche Träger erbringen im Land Bremen welche Leistungen (differenziert nach
Bremen und Bremerhaven)?

Grundsätzlich haben die Anforderungen an die Leistungserbringungstruktur
künftiger Träger interdisziplinärer Frühförderstellen einheitlichen fachlichen Leis-
tungsanforderungen zu genügen, die im Rahmen der Bremischen Landesrahmen-
empfehlung (BremFrühE) und ihrer Anlagen festgelegt sind. Die Bremische Lan-
desrahmenempfehlung konkretisiert die medizinisch-therapeutischen und heil-
pädagogischen Bestandteile der Früherkennung und Frühförderung sowie den
Zugang zu diesen Leistungen auf Landesebene. Dadurch soll in beiden Stadtge-
meinden durch alle Vertragspartner sowie die zukünftigen Leistungserbringer
eine einheitliche Qualität sowie ein einheitliches Verfahren der Leistungserbrin-
gung gewährleistet werden.

Es wird derzeit noch geprüft, welche Träger künftiger interdisziplinärer Früh-
förderung anerkannt werden.
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4. Ist sichergestellt, dass in den ganzen Stadtgebieten eine Versorgungsstruktur
vorgehalten wird? Gibt es in Bremen oder Bremerhaven Stadtteile, wo die Kom-
plexleistungen bisher nicht erbracht werden können? Was gedenkt der Senat zu
tun, damit eine flächendeckende Versorgung in Bremen und Bremerhaven zu-
künftig angeboten wird?

Frühförderung als komplexes System sowie als Komplexleistungsfördersystem
verbindet mehrere bislang getrennte Systeme sehr unterschiedlicher Organisati-
onsstrukturen und Handlungsstrategien, wie das der medizinisch-therapeuti-
schen Versorgung mit (heil)pädagogisch-therapeutischen Angeboten. Im Rah-
men dieses interdisziplinären Systems werden stadtteil- und regionalspezifische
Beziehungsnetze von neuer Struktur aufgebaut, die auch neue fachliche An-
sprüche stellen. Zunächst geht es um die Implementierung eines Netzes familien-
und wohnortnaher interdisziplinärer Frühförderstellen. Angesichts der Komple-
xität der Regelungen ist es sinnvoll, zunächst diese ersten Schritte zu vollziehen,
bevor ein weiterer Ausbau konkretisiert wird.

5. Inwieweit ist eine solche Zusammenarbeit und gemeinsame Erbringung heil-
pädagogischer und medizinischer Leistungen auch in den Kindergärten in Bre-
men und Bremerhaven sichergestellt? Wird eine entsprechende Vorschrift bei
der Neuregelung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen be-
rücksichtigt?

Die Landesrahmenempfehlung Frühförderung verdeutlicht: Die Leistungen der
interdisziplinären Frühförderstellen umfassen ärztliche, nicht ärztliche therapeu-
tische, (heil)pädagogische/behindertenpädagogische, psychologische und psy-
chosoziale Leistungen. Die entsprechenden Berufsgruppen arbeiten interdiszip-
linär zusammen; hierzu wird auch auf die Beantwortung der Frage 2 verwiesen.
Ebenso findet eine Zusammenarbeit mit weiteren Diensten und Einrichtungen
(z. B. Tageseinrichtungen für Kinder, Erziehungsberatungsstellen, familienent-
lastenden Diensten) statt. Die Arbeit der interdisziplinären Frühförderstellen
zeichnet sich darüber hinaus durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Eltern aus.

Die Frühförderung für drei- bis sechsjährige Kinder wird in der Regel in der
Kombination und Kooperation mit einer Tageseinrichtung für Kinder integrativ
erbracht werden. Die Arbeit der interdisziplinären Frühförderstellen nach dem
SGB IX wird mit neu zu schaffenden Schwerpunkteinrichtungen der Kindertages-
betreuung für integrative Frühförderung als Erbringungsort der Komplexleistung
Frühförderung kombiniert werden. Die für die Erbringung der Frühförderung
zuständigen interdisziplinären Frühförderstellen werden sowohl die kostenträger-
übergreifenden Komplexleistungen nach § 30 SGB IX als auch die heilpäda-
gogischen Einzelleistungen nach den §§ 55 und 56 SGB IX ambulant und mög-
lichst mobil aufsuchend in den Schwerpunkteinrichtungen erbringen.

Ob es notwendig ist, eine entsprechende Vorschrift im Rahmen der beabsichtig-
ten Entwicklung eines Bremischen Kinderförderungsgesetzes (BremKiFöG) auf-
zunehmen, wird geprüft.
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